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1. Einleitung

Diese Leitlinie wurde so formuliert, dass 
sie eine dauerhafte und in die Zukunft 
gerichtete Gültigkeit hat und so weit wie 
möglich unabhängig von medizinischen, 
zahnmedizinischen oder technischen 
Neuerungen ist. Um dieses Ziel zu errei
chen, wird auf allgemeine Grundsätze 
abgestellt und für technische Details mit 
Verweisen gearbeitet. Auf auslaufende 
Technologien wird kein Bezug mehr ge
nommen. Für klinische Fragestellungen 
wird auf die entsprechenden Fachkapitel 
und externen Leitlinien verwiesen.

Deshalb wird im Gegensatz zur Quali
tätsleitlinie von 2005 insbesondere die 
analoge Röntgentechnik nicht mehr be
rücksichtigt. Für diese gelten somit die 
seinerzeit formulierten Leitlinien von 
2005 in unveränderter Form weiter. Der 
digitalen Technik gehört nach unserer 
Einschätzung die Zukunft, und dement
sprechend soll auf sie fokussiert werden.

Ebenfalls Abstand genommen wird von 
konkreten Angaben zu Indikationen oder 
klinischen Situationen. Zum einen ge
hören solche Fragestellungen nach Mei
nung der Autoren in die entsprechenden 
klinischen Subkapitel, zum anderen 
überschreiten deren Details je nach Fach
gebiet durchaus auch einmal die Fach
kompetenz des Autorenteams «Radio
logie und Strahlenschutz». Nicht zuletzt 
ist die Zahnmedizin in vielen Bereichen 
auch zu schnelllebig, als dass ihr mit den 
gegebenen Abständen zwischen den 
Neuauf agen dieser Qualitätsleitlinien 
 voraussagbar adäquat Rechnung getragen 
werden könnte. Aus diesen Gründen wird 
teilweise auf externe Quellen verwiesen, 
welche einer häufigeren inhaltlichen 
Überarbeitung durch Fachgesellschaften 
und/oder Konsensuskonferenzen unter
liegen.

Die Qualitätssicherung im Bereich 
 Radiologie beginnt mit der Indikations
stellung. Diese muss basierend auf all
gemeinen Richtlinien auf die individuelle 
Situation des Patienten bezogen werden. 
Unter Strahlenschutzaspekten ist die 
 beste Röntgenaufnahme immer diejenige, 
welche gar nicht erst angefertigt wird. 
Sofern eine Röntgenbildgebung indiziert 
ist, gilt es, diejenige verfügbare Bild
gebungsmodalität auszuwählen, welche 
mit der niedrigsten Dosisbelastung die 
benötigten Informationen liefert. Zusam
mengefasst wird diese Strategie im so
genannten ALARA Prinzip, welches 
 besagt, dass die Belastung durch Rönt
genstrahlen «As Low As Reasonably 
Achievable» sein muss.

Aus oben ausgeführten Gründen wird 
der Bereich der Indikationsstellung und 
der allfälligen Auswahl der Bildgebungs
modalität aus diesem Kapitel ausgeklam
mert. Fokussiert wird auf die Schritte 
 danach: Den technisch korrekten Betrieb 
einer Röntgenanlage, die optimale Aus
nutzung der erhobenen Bilddaten und 
deren weitere Bearbeitung und Speiche
rung.

Digitale Röntgentechnik

Die besten Voraussetzungen für alle Para
meter bieten die digitalen intra und 
extra oralen Röntgensysteme: niedrige 
Strahlenbelastung, umweltfreundliche 
Verarbeitung, Aufbewahrung ohne Quali
tätsverlust, Möglichkeiten zur Sicherung 
auch an örtlich getrennten Standorten bei 
gleichzeitig hoher Verfügbarkeit.

Der Aspekt der nochmals reduzierten 
Strahlenbelastung bei gleichbleibendem 
diagnostischem Wert der direkt digitalen 
(sensorgestützten) Röntgentechnik ist  
ein Vorteil gegenüber indirekt digitalen 
Techniken (mit Speicherfolien). Insbe
sondere fallen mögliche Einlesefehler 

(Scannen) weg. Allerdings schafft die 
 Anwendung der (heute noch) eher volu
minösen direkten Sensoren auch neue 
Fehlerquellen im Bereich der optimalen 
Positionierbarkeit in der Mundhöhle. 
 Ferner sind bis heute nicht für alle Auf
nahmetechniken Sensoren (Format
grössen) verfügbar.

Beachtet werden muss bei der Anwen
dung digitaler Röntgentechniken, dass  
in der Folge auch mit dem digitalen Bild 
gearbeitet wird und nicht mit einem 
( Papier)Ausdruck. Letzterer ist nahezu 
immer von deutlich minderer Qualität 
und lässt insbesondere den Einsatz von 
Hilfsmitteln zur Auswertung (Helligkeits 
und Kontrasteinstellung, Vergrösserun
gen, Messungen etc.) nicht zu.

Strahlenschutz

Der Schutz von Patienten gegenüber 
nicht diagnostischer (Streu)Strahlung 
muss gewährleistet werden. BleiGum
miAbschirmungen (Röntgenschürzen, 
SchilddrüsenSchutzschild) sind – wo 
immer sinnvoll – Pficht. Das Strahlen
bündel und damit der strahlenexponierte 
Bereich des Patienten müssen prinzipiell 
möglichst klein gehalten werden. Bei in
traoralen Röntgenaufnahmen erfolgt dies 
beispielhaft durch die Verwendung von 
Rechtecktuben, die den Zentralstrahl auf 
die Bildformate einblenden, in Verbin
dung mit Bildempfängerhaltern. Bei OPT 
und DVT wird der Aufnahmebereich am 
Gerät eingestellt (z. B. OPTTeilaufnahme, 
adäquate Volumenwahl beim DVT).

Ausserdem müssen alle Mitarbeiter 
stets den grösstmöglichen Abstand zur 
Strahlenquelle einhalten. Das berufich 
strahlenexponierte Personal muss ge
schult sein und Personendosimeter zur 
Dokumentation akzidenteller Strahlen
belastung konsequent tragen.

Radiologie und 
 Strahlenschutz

Im Jahr 2005 publizierte die SSO die zweite, überarbeitete Ausgabe 
der Qualitätsleitlinien für Zahnmedizin. Seither hat sich aber bereits 
einiges geändert, denn das Wissen in der Zahnmedizin nimmt expo
nentiell zu. Dementsprechend ändern sich auch Techniken, Materia
lien und manchmal sogar Behandlungskonzepte. Damit der Privat
praktiker den Überblick behält, stellen uns die Fachgesellschaften die 
aktuellen Qualitätsstandards vor.
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Aufklärungspflicht

Auch wenn vor einer Röntgenaufnahme 
sicher keine formale informierte Einwilli
gung in schriftlicher Form erforderlich 
ist, so muss doch sichergestellt sein, dass 
der Patient unter Kenntnis von Sinn, 
Zweck und Kosten der Aufnahme in diese 
einwilligt.

Vernünftigerweise kann diese Einwilli
gung erlangt werden, wenn im Rahmen 
eines Gespräches nach klinischer Befun
dung auf die Notwendigkeit sowie die 
Ziele der Röntgenuntersuchung hinge
wiesen wird und der Patient dieser nicht 
widerspricht.

Dieses Gespräch zur Patientenaufklä
rung und einwilligung kann auch bei der 
Patientenaufnahme mit einer organisie
renden Hilfskraft (eine entsprechend 
ausgebildete Dentalassistentin [DA], Me
dizinische Praxisassistentin [MPA] oder 
Fachleute für MedizinischTechnische 
Röntgenassistenz [MTRA]) erfolgen. Dies 
beispielsweise für im Vorfeld einer Be
handlung durchzuführende Aufnahmen. 
Typischerweise liegt ein solcher Fall vor, 
wenn mit einer schriftlichen Zuweisung 
und beiliegenden bestehenden Röntgen
bildern weiterführende Aufnahmen be
absichtigt sind oder diese für die geplante 
Behandlung offensichtlich notwendig 
sind. Insbesondere wenn solche weiter
führenden Bilder extern angefertigt wer
den müssen, ist es offensichtlich wenig 
sinnvoll, den Patienten schon im Vorfeld 
nur zur Information über die notwendige 
Aufnahme in die Praxis zu bestellen. Zu 
beachten ist aber, dass neben der Kom
munikation der Notwendigkeit der wei
teren Bildgebung dem Patienten stets  
die Möglichkeit zum Gespräch mit dem 
Zahnarzt geboten werden muss. In letzter 
Konsequenz muss also ein Termin zur 
Vorbesprechung der Aufnahme (sei es 
nun telefonisch oder auch persönlich) 
möglich sein.

Dokumentationspflicht

Selbstverständlich muss die Dokumenta
tion den gesetzlichen Anforderungen ge
nügen. Aus Sicht der Autoren sind jedoch 
für eine idealtypische Dokumentation 
Anforderungen zu definieren, die in Tei
len darüber hinausgehen.

So erscheint es aus diversen Überle
gungen heraus sinnvoll, alle Röntgenauf
nahmen auch über den gesetzlich vor
geschrie benen Rahmen hinaus (faktisch 
unbefristet) aufzubewahren. Technisch 
ist dies heute leicht möglich. Die Spei
cherplatzkosten können durch die Ver
wendung niedrig verfügbarer Speicher
systeme für ältere Aufnahmen begrenzt 
werden.

Die Datensicherung soll dem technolo
gischen Standard entsprechen. Insbeson
dere zu achten ist auf tägliche Backups, 
welche idealerweise auch dezentral auf
bewahrt werden sollten. Dies um gegen 
Grossschäden (z. B. Feuer, Wasser oder 
andere Gebäudeschäden) abgesichert zu 
sein. Die Konsistenz und die Lesbarkeit 
der Backups müssen regelmässig über
prüft werden. Nicht zu vergessen ist, dass 
alte Bilddatenformate bei Bedarf in mo
derne Datenformate konvertiert werden 
müssen, um die weitere und dauerhafte 
Les und Nutzbarkeit zu gewährleisten.

Vollständig abgesehen werden sollte 
davon, die Aufbewahrungspficht an den 
Patienten als Eigentümer der Daten zu 
delegieren. So kann in der Regel keine 
Langzeitarchivierung inklusive Daten
sicherung vorausgesetzt werden.

Kapitelabschliessend bleibt festzuhal
ten, dass eine vollständige Dokumenta
tion aller Vorgänge (Indikationsstellung, 
Aufnahmeparameter, Befund, Bespre
chung und Konsequenz) im direkten und 
im indirekten Zusammenhang mit Pa
tientenbehandlungen im ureigenen Inte
resse des Zahnarztes selbst liegt.

Aus- und Fortbildung

Zahnärzte und Dentalassistentinnen er
langen in ihrer Grundausbildung Basis
kenntnisse im Bereich der dentomaxillo
fazialen Radiologie. Für beide gilt es, 
diese kontinuierlich aufzufrischen und zu 
erweitern. Insbesondere nach der Grund
ausbildung entstandene neue technische 
Möglichkeiten (digitale Röntgentechni
ken, dreidimensionale Aufnahmetechni
ken, Datensicherung und austausch) 
erfor dern teilweise umfangreiche Fort
bildungsteilnahmen. Dies um das nötige 
theoretische und praktische Wissen ins
besondere auch über relevante anatomi
sche Strukturen in allen drei Dimensio
nen zu erwerben. Aktuell betroffen ist 
hiervon vor allem die Digitale Volumen

tomografie (DVT), mit der viele Zahn
mediziner im Studium allenfalls am 
 Rande in Kontakt gekommen sind. Ein 
grosser Teil dieser – für den zahnärzt
lichen Alltag  zunehmend wichtiger wer
denden – Ausbildung erfolgt somit zurzeit 
«postgrad uate».

Verantwortlichkeit

Es steht ausser Frage, dass der behan
delnde Zahnarzt die volle Verantwortung 
für das Geschehen in seiner Praxis trägt. 
Auch wenn Aufgaben wie die Erstellung 
von Röntgenbildern in der Praxis, die Or
ganisation von extern durchzuführenden 
Aufnahmen oder Qualitätssicherungs
massnahmen delegiert werden, verbleibt 
die letzte Verantwortung beim Zahnarzt. 
Insbesondere kann er sich auch nicht der 
Verantwortung entziehen, wenn fremde 
Patienten «nur für Röntgen aufnahmen» 
an seine Praxis übergewiesen werden. 
Bietet er selber die Anfertigung von Rönt
genaufnahmen als Dienstleistung für an
dere Kollegen an, obliegt ihm weiterhin 
die letzte Entscheidung, ob die Exposi
tion in der vom Zuweiser verlangten 
Form gerechtfertigt ist. Punkte wie «kor
rekte Indikationsstellung», «Schwan
gerschaftsanamnese» und «Befundung» 
muss er selbstverständlich ebenfalls ge
währleisten. Auch bei solchen Zuweisun
gen zur Röntgenbilderstellung bleiben 
also Bilderstellung und Befundung un
trennbar verbunden und müssen in einer 
Hand liegen.

Der Zuweiser erstellt in diesem Fall eine 
detaillierte Überweisung mit:

• relevanten anamnestischen und klini
schen Angaben

• klarer und verständlicher Fragestellung

• Angaben über die Art des gewünschten 
Bildes und zur «region of interest»

• Angabe und ggf. Mitsendung bestehen
der Voraufnahmen, die die «region of 
interest» betreffen.

Im Gegenzug erhält der Zuweiser einen 
schriftlichen Befund über den gesamten 
zwei oder dreidimensionalen Datensatz. 
Er erhält ferner eine Kopie der Original
daten (idealerweise im DICOMStan
dardformat), nach Bedarf ergänzt mit 
 befundrelevanten digitalen Bildern oder 
Ausdrucken.
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2. Beurteilungskriterien für die Qualitätsstufen A bis C

INDIKATIONSSTELLUNG AUFNAHMETECHNIK/BILDQUALITÄT BILDDARSTELLUNG

A+

• übergeordnetes radiologisches 
 Gesamtkonzept

• basierend auf wissenschaftlichen 
Grundlagen

• basierend auf aktuellen Richtlinien 
der zahnmedizinischen Fachgesell
schaften

• Bilder von optimaler Qualität und 
einfacher Beurteilbarkeit

• reproduzierbare Positionierung 
(z. B. durch Hilfsmittel wie Recht
winkeltechnik)

• 3DVolumina an jedem Arbeits
platz frei manipulierbar (drehen, 
messen etc.)

• alle Arbeitsplätze mit adäquater 
Monitorqualität und blendgeschützt

A

• sinnvolle einzelfallbezogene Indika
tionsstellung

• Einhalten des ALARAPrinzips

• Bilder sind diagnostisch brauchbar, 
aber unter Umständen schwierig  
zu beurteilen

• gute Positionierung

• 3DVolumina an einzelnen 
 Arbeitsplätzen frei manipulierbar 
(drehen, messen etc.)

• 2DBilder an jedem Arbeitsplatz 
einstellbar (Helligkeit, Kontrast etc.)

• einzelne Arbeitsplätze mit adäqua
ter Monitorqualität und blend
geschützt

B

• routinemässiges Röntgen ohne 
 kritische Indikationsstellung, aber 
unter Berücksichtigung des Nutzens 
für den Patienten

• unvollständige Beachtung des 
ALARA Prinzips

• regelmässig Bilder, welche in Teil
bereichen nicht beurteilbar sind

• ungünstige Positionierungen

• 2DBilder an einzelnem Arbeits
platz einstellbar (Helligkeit, Kontrast 
etc.)

C

• Anfertigung von Bildern ohne Indi
kation und vorherige klinische 
Unter suchung

• unnötige Anfertigung und/oder 
Wiederholung von Aufnahmen 
(admi nistrative Mängel)

• Missachtung des ALARAPrinzips

• regelmässig Bilder, welche nicht 
beurteilbar sind in Bezug auf die 
Fragestellung

• falsche Aufnahmen oder Positionie
rungen

• häufig Wiederholungsaufnahmen 
erforderlich

• Papierausdrucke als Hilfsmittel  
an Behandlungs oder Beratungs
plätzen
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STRAHLENSCHUTZ KONSTANZPRÜFUNG EINSTELLUNG DOSIS

A+

• Überprüfung und Wartung «ausser 
der Reihe» bei jeglichen Auffällig
keiten

• transparente Kommunikation über 
Dosimeterdaten

• regelmässig Thematisierung des 
Strahlenschutzes im Team

• optimaler Strahlenschutz für den 
Patienten:

 ☐ grosse FokusOberflächen 
Distanz

 ☐ hohe Röhrenspannung
 ☐ kurze Expositionszeit

• optimaler Strahlenschutz für das 
Personal

• zusätzliche Durchführungen ins
besondere bei Auffälligkeiten

• Prüfung aller Monitore in der Praxis

• vollständige, stets auffindbare 
Doku mentation

• Verständnis im Team für die Bedeu
tung der Prüfung zur Qualitäts
sicherung

• schriftlich dokumentierte Einstel
lungen

A

• klare Überprüfungs und Wartungs
schemata

• konsequentes Tragen und Auswer
ten der Dosimeter

• adäquater Strahlenschutz für den 
Patienten:

 ☐ routinemässiges Einblenden des 
Röntgenstrahles (zumindest bis 
auf Filmformat herunter)

 ☐ Abdeckung ausserhalb des Nutz
strahls

• regelmässige Durchführung

• Prüfung eines «Befundmonitors»

• vollständige und auffindbare Doku
mentation

• Verständnis im Team für die Bedeu
tung der Prüfung zur Erfüllung 
 gesetzlicher Auflagen

• patientenindividuelle Auswahl der 
Einstellungsparameter (kV, mA, 
 Positionierung, Einblendung ...)

• exakte Einstellung der Röntgen
anlage

B

• gelegentliche Überprüfung und 
Wartung der Anlagen

• minimale Strahlenschutzmass
nahmen für Patienten

• minimale Strahlenschutzmass
nahmen für Personal

• inkonsequentes Tragen und Aus
werten der Dosimeter

• unsorgfältige Durchführung

• unvollständige/nicht auffindbare 
Dokumentation

• Unverständnis im Team für die Kon
stanzprüfung

• Verwendung von Standardpara
metern

• unkritische Übernahme von Her
stellerempfehlungen

C

• defekte Röntgeneinrichtungen

• keine Überprüfung oder Wartung 
der Anlagen

• ungenügende oder fehlende Strah
lenschutzmassnahmen für Patien
ten

• ungenügende oder fehlende Strah
lenschutzmassnahmen für Personal

• keine Personendosimeter

• häufig Wiederholungsaufnahmen 
erforderlich

• nicht wiederauffindbare Bilder

• keine oder unregelmässige Durch
führung

• keine Dokumentation

• kein Anlagebuch

• Konstanzprüfung ist dem Team 
nicht bekannt

• Austesten der korrekten Einstellung

• Kompensation von fehlerhaften 
Systemkomponenten (z. B. Bildplat
ten, Sensoren) auf der Dosisseite
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TECHNIK BEFUNDUNG
AUS- UND FORTBILDUNG  
IM BEREICH RADIOLOGIE

A+

• regelmässige Überprüfung der 
technischen Komponenten

• Kenntnisse im Team in Bezug auf 
anfällige/defekte Komponenten

• sofortige Reparatur/Wartung

• Jede Aufnahme wird an einem ab
gedunkelten Arbeitsplatz befundet

• schriftliche Dokumentation des 
 Befundes

• immer Vergleich mit den Vorauf
nahmen

• regelmässige Teilnahme an radio
logisch orientierten Fortbildungen 
(z. B. Kongresse, Kurse)

• regelmässige Fortbildung und 
Schulung der Praxisangestellten

A

• regelmässiger Service aller Kompo
nenten

• Reparatur/Wartung bei Auffällig
keiten

• Jede Aufnahme wird umfassend 
befundet in Bezug auf Fragestellung 
und mögliche Nebenbefunde

• Die wesentlichen Fakten werden 
schriftlich festgehalten

• Bei Bedarf werden Helligkeit und 
Kontrast angepasst

• Abschluss einer Zusatzausbildung 
für dreidimensionale Bildgebung

• Bewusstsein im Team über die 
Wichtigkeit der ständigen Fortbil
dung im Bereich Radiologie

• alle im Röntgen tätigen Praxisange
stellten mit vertieften Kenntnissen 
in der Erstellung von Röntgenbildern

B

• Akzeptieren von Defekten, solange 
System brauchbar ist

• Reparatur/Wartung bei Gelegenheit

• Aufnahmen werden nur in Bezug 
auf Fragestellung beurteilt

• Nebenbefunde bleiben häufig 
 unbeachtet

• unregelmässige Teilnahme an Post
graduateAusbildungen im Bereich 
der zahnärztlichen Radiologie

• nur einzelne Praxisangestellte  
mit vertieften Kenntnissen in der 
Erstellung von Röntgenbildern

C

• Kompensation von Systemproble
men z. B. durch Wiederholungs
aufnahmen, veränderte Dosis
einstellungen …

• Akzeptanz von Problemen

• Aufnahmen werden nicht immer 
angeschaut

• keine systematische Befundung und 
kein Festhalten der Ergebnisse

• Nebenbefunde werden nur zufällig 
wahrgenommen

• Ausbildung im Rahmen des Stu
diums absolviert

• keine Praxisangestellte mit spezi
fischen Kenntnissen
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BILDAUSTAUSCH MIT ANDEREN 
 BEHANDLERN

KOMMUNIKATION MIT PATIENTEN BILDARCHIVIERUNG

A+

• technisch gesicherter Bildaustausch 
unter Berücksichtigung des Daten
schutzes

• technisch gesicherter gegenseitiger 
Zugriff auf Daten unter Berücksich
tigung des Datenschutzes 

• Verwendung des DICOMStandards

• Jede Aufnahme wird vorher und 
nachher mit dem  Patienten aus
führlich besprochen

• Praxis bewahrt Bilder unbefristet 
auf

• Backup von Daten mit Aufbewah
rung ausserhalb des Gebäudes

• Vorkehrungen, um Datenverlust 
durch wechselnde Formate zu 
 verhindern

• Bilder jederzeit sofort verfügbar

A

• elektronischer Datenaustausch

• manuelle Anonymisierung der 
 Daten oder explizites Einverständnis 
des Patienten zur Datenübermitt
lung

• Ausdruck auf hochwertigen Folien 
und Vorhandensein entsprechender 
Betrachtungsinfrastruktur

• Der Patient wird aufgeklärt über 
 Indikation und Zielsetzung sowie 
Kosten der Aufnahme

• Die Aufnahme wird nachher kurz 
besprochen

• Praxis bewahrt Bilder entsprechend 
rechtlichen Vorgaben auf

• adäquates Backup der digitalen 
Daten

• Bilder in adäquatem Zeitraum 
 verfügbar

B

• Ausdruck auf Folien ohne Vorhan
densein entsprechender Betrach
tungsinfrastruktur

• Ausdruck auf Fotopapier

• Der Patient bekommt Gelegenheit 
zu fragen, erhält aber ohne Nach
frage keine weiteren Informationen

• Praxis bewahrt Kopien «unverbind
lich» auf

• nicht wiederauffindbare Bilder 

• Aufbewahrungspflicht wird an 
Patien ten delegiert

C

• Ausdruck/Einscannen von Papier
ausdrucken

• Faxen von Röntgenbildern

• Bilder von anderen Behandlern 
werden nicht eingeholt, sondern  
es werden neue angefertigt

• Patient bekommt mitgeteilt, dass 
Röntgenaufnahme gemacht werden 
muss

• Eine Besprechung der Aufnahme ist 
nicht vorgesehen

• keine Gelegenheit zu fragen, Arzt 
evtl. nicht verfügbar (z. B. in anderer 
Behandlung)

• Aufbewahrung erfolgt ausschliess
lich durch Patienten
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